
Aufwendungsdarlehen/-zuschüsse

Als Aufwendungsdarlehen bezeichnet man zinsgünstige Darlehen vom Staat zur Förderung des Wohnungsbaus. Für die
Gewährung solcher Darlehen gibt es bestimmte Auflagen, über die die örtlichen Ämter für Wohnungswesen infomieren.(siehe
auch öffentliche Förderung des Wohnungsbaus)

Informationen über Baufinanzierung
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